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Met_WIND_001 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion und auf 
unzerschnittene verkehrsarme Räume.  
 
An der Flächendarstellung wird festgehalten. 
 
 
 
 

Mön_WIND_001 
 

 
 
 
 
Mön_WIND_001-A 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf bedeutende Kulturlandschaf-
ten, das Landschaftsbild und auf unzerschnittene verkehrsarme Räume.  
 
(Hinweis: Aufgrund der Lage im relevanten Abstand zum VSG 
„Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg“ wurde eine Vorprü-
fung durchgeführt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass sich erhebliche 
Beeinträchtigungen des Natura 2000 Gebiets in seinen Erhaltungszielen 
oder den Schutzweck maßgeblichen Bestandteilen offensichtlich aus-
schließen lassen.) 
 
 
 
 
Ein alternativer Flächenzuschnitt wurde geprüft: 
 
Weiterhin sind schutzgutübergreifend erhebliche Umweltauswir-kungen 
zu erwarten. An dieser alternativen Flächendarstellung wird festgehal-
ten. 
Der Ausschluss von Teilen ergibt sich aus planerischen Erwägungen, 
dargelegt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2. Der entsprechende 
verbleibende Bereich Mön_WIND_001-A hat ähnliche (und keine 
schlechteren) Umweltauswirkungen. Das Ergebnis der VSG-Vorprüfung 
bestätigte sich auch für den verkleinerten Bereich. 
 

Mön_WIND_002 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion und bedeu-
tende Kulturlandschaften.  
(Hinweis: Aufgrund der Lage im relevanten Abstand zum VSG 
„Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg“ wurde eine Vorprü-
fung durchgeführt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass sich erhebliche 
Beeinträchtigungen des Natura 2000 Gebiets in seinen Erhaltungszielen 
oder den Schutzweck maßgeblichen Bestandteilen offensichtlich aus-
schließen lassen.) 
 
An der Flächendarstellung wird nicht festgehalten. 
 
Der Ausschluss begründet sich aus planerischen Erwägungen, darge-
legt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2. 
 

Net_WIND_003/ 
Sch_WIND_001/Sch_WIN
D_007 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die unzerschnittenen ver-
kehrsarme Räume und das Landschaftsbild.  
 
An der Flächendarstellung wird festgehalten. 
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Nie_WIND_001 / Nie-
WIND_017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie_WIND_017-A / 
Nie_WIND_019 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten.  
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf FFH-/ und Vogelschutzgebiete 
sowie auf die Bodenfunktion und unzerschnittene verkehrsarme Räume. 
(Hinweis: Aufgrund der Lage im relevanten Abstand zum VSG 
„Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg“ wurde eine Vorprü-
fung durchgeführt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass sich erhebliche 
Beeinträchtigungen des Natura 2000 Gebiets in seinen Erhaltungszielen 
oder den Schutzweck maßgeblichen Bestandteilen nicht offensichtlich 
ausschließen lassen.) 
 
An der Flächendarstellung wird in der anfänglichen Abgrenzung 
nicht festgehalten. 
 
Der Bereich wird um alle Bereiche reduziert, für die auf der Ebene der 
Regionalplanung erhebliche Umweltauswirkungen auf FFH-
/Vogelschutzgebiete nach den Ergebnissen der entsprechenden Vorprü-
fung zu erwarten sind bzw. nicht ausgeschlossen werden können. 
  
Hier gelten als Begründung die Ausführungen bei Emm_WIND_001 zur 
Thematik FFH-/Vogelschutzgebiete in diesem Kapitel 9. 
 
Ebenso fallen aktuell geplante BSN-Bereiche weg, die somit auch keine 
Potenzialflächen mehr sind. 
 
Dargestellt wird nur der Bereich Nie_WIND_017-A. sowie neu der Be-
reich Nie_WIND_019.  
 
 
 
Der alternative Flächenzuschnitt wurde geprüft: 
 
Weiterhin sind schutzgutübergreifend erhebliche Umweltauswir-
kungen zu erwarten. An dieser alternativen Flächendarstellung 
wird festgehalten. 
 
Bei Nie_WIND_017-A / Nie_WIND_019 sind auf der Ebene der Regio-
nalplanung keine erheblichen Umweltauswirkungen auf FFH-
/Vogelschutzgebiete zu besorgen. 
 
Der Ausschluss von Teilen ergibt sich aus planerischen Erwägungen, 
dargelegt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2 und den Tabukrite-
rien in Kap. 7.2.15 (BSN-Ausweitung). Der entsprechende verbleibende 
Bereich Nie_WIND_017_A / Nie_WIND_019 hat ähnliche (und keine 
schlechteren) Umweltauswirkungen. Für den verkleinerten Bereich las-
sen sich erhebliche Beeinträchtigungen des Natura 2000 Gebiets in 
seinen Erhaltungszielen oder den Schutzweck maßgeblichen Bestand-
teilen gemäß Vorprüfungsergebnis offensichtlich ausschließen. 
 
 

Nie_WIND_004 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf unzerschnittene verkehrsarme 
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Räume sowie auf das Landschaftsbild. 
 
An der Flächendarstellung wird festgehalten. 
 
 
 
 

Nie_WIND_010 
 

 
 
 
Nie_WIND_010_A 
 

Schutzgutübergreifend waren für die Ursprungsfläche zunächst 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
Es erfolgte im Planungsprozess eine Reduzierung des Bereichs. Der 
Ausschluss von Teilen ergab sich aus planerischen Erwägungen, darge-
legt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2 und den Tabukriterien in 
Kap. 7.2.15 (BSN-Ausweitung).  
 
 
 
 
 
 
An der Flächendarstellung wird in der anfänglichen Abgrenzung 
nicht festgehalten. 
 
Der reduzierte, verbleibende Bereich Nie WIND_010_A  erfuhr vor dem 
Hintergrund einer Neubewertung der Wertigkeit der Biotopverbundflä-
chen in diesem Bereich eine veränderte schutzgutbezogene Gesamt-
bewertung. Die Fläche ist aufgrund der Betroffenheit des Biotopverbun-
des und schützenswerter Biotope als umwelterheblich einzustufen.  
 
An der veränderten Flächendarstellung wird trotz erheblicher Um-
weltauswirkungen festgehalten. 
 
(Hinweis: Aufgrund der Lage im relevanten Abstand zum VSG 
„Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg“ wurde eine Vorprü-
fung durchgeführt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass sich erhebliche 
Beeinträchtigungen des Natura 2000 Gebiets in seinen Erhaltungszielen 
oder den Schutzweck maßgeblichen Bestandteilen offensichtlich aus-
schließen lassen.) 
 
 
 

Rhe_WIND_001 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion und auf 
bedeutende Kulturlandschaften.  
 
An der Flächendarstellung wird nicht festgehalten. 
 
Der Ausschluss begründet sich aus planerischen Erwägungen, darge-
legt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2. 
 

Rhe_WIND_003/ 
Rhe_WIND_006 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf Überschwemmungsgebiete 
und auf bedeutende Kulturlandschaften.  
 
An der Flächendarstellung wird festgehalten. 
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Rom_WIND_006 

 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten.  
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf verfahrenskritische Vorkom-
men, die Erholungs- sowie die Bodenfunktion, unzerschnittene ver-
kehrsarme Räume und auf bedeutende Kulturlandschaften.  
 
 
An der Flächendarstellung wird nicht festgehalten. 
 
Der Ausschluss begründet sich aus dem Vorkommen einer verfahrens-
kritischen Art (Rotmilan) sowie weiteren planerischen Erwägungen, 
dargelegt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2. 
 
 

Rom_WIND_021 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion und auf 
unzerschnittene verkehrsarme Räume.  
 
An der Flächendarstellung wird festgehalten. 
 
 
 
 

Sch_WIND_003 / 
Sch_WIND_008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sch_WIND_008/ 
Sch_WIND_009-A1/ 
Sch_WIND_011-A 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten.  
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf FFH-/ und Vogelschutzgebiete 
 
An der Flächendarstellung wird in der anfänglichen Abgrenzung 
nicht festgehalten. 
 
Der Bereich wird um alle Bereiche reduziert, für die auf der Ebene der 
Regionalplanung erhebliche Umweltauswirkungen auf FFH-
/Vogelschutzgebiete nach den Ergebnissen der entsprechenden Vorprü-
fung zu erwarten sind bzw. nicht ausgeschlossen werden können (Vor-
prüfung aufgrund relevanten Abstand zum VSG „Schwalm Nette-Platte). 
 
Dargestellt wird  von der Ursprungsfläche Sch_WIND_003 / 
Sch_WIND_008 nur der Bereich Sch_WIND_008.  
 
Hier gelten als Begründung die Ausführungen bei Emm_WIND_001 zur 
Thematik FFH-/Vogelschutzgebiete in diesem Kapitel 9. 
 
Bei Sch_WIND_008 sind auf der Ebene der Regionalplanung keine 
erheblichen Umweltauswirkungen auf FFH-/Vogelschutzgebiete zu be-
sorgen. 
 
Der alternative Flächenzuschnitt wurde geprüft: 
 
Weiterhin sind schutzgutübergreifend erhebliche Umweltauswir-kungen 
zu erwarten. An dieser alternativen Flächendarstellung wird festgehal-
ten. 
Aus planerischen Erwägungen, dargelegt in der Begründung, Kap 
7.2.15. Anlage 2 wird die Festlegung Sch_WIND_008 erweitert um 
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Sch_WIND_009-A1 und Sch_WIND_011-A.  
 
Auch für die in veränderter Form vorgenommenen Erweiterungen kön-
nen Umweltauswirkungen auf FFH/Vogelschutzgebiete ausgeschlossen 
werden (wobei ergänzend auf die Ausführungen zu Sch_WIND_009-A2 
in Kap 7.2.15. Anlage 2 der Begründung hingewiesen wird). 
 
Schutzgutübergreifend sind die Umweltauswirkungen jedoch aufgrund 
weiterer betroffener Kriterien als erheblich einzuschätzen (Flächeninan-
spruchnahme eines unzerschnittenen verkehrsarmen Raumes sowie 
einer Landschaftsbildeinheit herausragender Bedeutung. Trotz allem 
wird an der Flächendarstellung festgehalten. 
 

Sch_WIND_004 / 
Vie_WIND_003 / 
Vie_WIND_006 

 
 
 
Sch_WIND_004 / 
Vie_WIND_003_A / 
Vie_WIND_006 
 

 
 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion und auf 
unzerschnittene verkehrsarme Räume.  
 
An der Flächendarstellung wird in der anfänglichen Abgrenzung 
nicht festgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
Der alternative Flächenzuschnitt wurde geprüft: 
 
Weiterhin sind schutzgutübergreifend erhebliche Umweltauswir-kungen 
zu erwarten. An dieser alternativen Flächendarstellung wird festgehal-
ten. 
Der Ausschluss von Teilen ergibt sich aus planerischen Erwägungen, 
dargelegt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2. Der entsprechende 
verbleibende Bereich Sch_WIND_004 / Vie_WIND_003_A / 
Vie_WIND_006 hat ähnliche (und keine schlechteren) Umweltauswir-
kungen. 
 

Tön_WIND_001 / 
Vie_WIND_004 / 
Vie_WIND_007 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion, das Land-
schaftsbild und auf bedeutende Kulturlandschaften.  
 
An der Flächendarstellung wird festgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 

Ued_WIND_002 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion und auf 
unzerschnittene verkehrsarme Räume.  
(Hinweis: Aufgrund der Lage im relevanten Abstand zum VSG „Unterer 
Niederrhein“ wurde eine Vorprüfung durchgeführt. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass sich erhebliche Beeinträchtigungen des Natura 2000 
Gebiets in seinen Erhaltungszielen oder den Schutzweck maßgeblichen 
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Bestandteilen offensichtlich ausschließen lassen.) 
 
An der Flächendarstellung wird nicht festgehalten. 
 
Der Ausschluss begründet sich aus planerischen Erwägungen, darge-
legt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2. 
 

Ued_WIND_003 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion und auf 
unzerschnittene verkehrsarme Räume.  
(Hinweis: Aufgrund der Lage im relevanten Abstand zum VSG „Unterer 
Niederrhein“ wurde eine Vorprüfung durchgeführt. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass sich erhebliche Beeinträchtigungen des Natura 2000 
Gebiets in seinen Erhaltungszielen oder den Schutzweck maßgeblichen 
Bestandteilen offensichtlich ausschließen lassen.) 
 
An der Flächendarstellung wird nicht festgehalten. 
 
Der Ausschluss begründet sich aus planerischen Erwägungen, darge-
legt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2. 
 
 
 

Vie_WIND_002/ 
Vie_Wind_009_A 
 

 
 
 
Vie_WIND_002_A/ 
Vie_Wind_009_A 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion und auf 
unzerschnittene verkehrsarme Räume.  
 
An der Flächendarstellung wird in der anfänglichen Abgrenzung 
nicht festgehalten. 
 
 
 
 
 
 
Der alternative Flächenzuschnitt wurde geprüft: 
 
Schutzgutübergreifend sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An dieser alternativen Flächendarstellung wird festgehalten. 
Der Ausschluss begründet sich aus planerischen Erwägungen, darge-
legt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2. Des Weiteren wurde in 
ergänzender Analyse festgestellt, dass schutzwürdige Böden und be-
deutende Kulturlandschaften nur kleinflächig nördlich im Plangebiet 
vorkommen. Somit werden die Umweltauswirkungen schutzgutübergrei-
fend als nicht erheblich eingeschätzt. 
 

Wee_WIND_003 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion auf unzer-
schnittene verkehrsarme Räume, das Landschaftsbild und bedeutende 
Kulturlandschaften.  
 
An der Flächendarstellung wird nicht festgehalten. 
 
Der Ausschluss begründet sich aus planerischen Erwägungen, darge-
legt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2 
 

Goc_WIND_015/ Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
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Wee_WIND_005/ 
Wee_WIND_016/ 
Wee_WIND_017 

 
 
Wee_WIND_016/ 
 

 

erwarten.  
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion, unzer-
schnittene verkehrsarme Räume und bedeutende Kulturlandschaften.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein alternativer Flächenzuschnitt wurde geprüft: 
 
Weiterhin sind schutzgutübergreifend erhebliche Umweltauswir-kungen 
zu erwarten. An dieser alternativen Flächendarstellung wird festgehal-
ten. 
Der Ausschluss von Teilen ergibt sich aus planerischen Erwägungen, 
dargelegt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2. Der entsprechende 
verbleibende Bereich Wee_WIND_016 hat ähnliche (und keine schlech-
teren) Umweltauswirkungen. 
 
 
 

Wee_WIND_010 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf Biotopverbundflächen sowie 
auf die Bodenfunktion. 
(Hinweis: Aufgrund der Lage im relevanten Abstand zum VSG „Maasdu-
inen“ in den Niederlanden wurde eine Vorprüfung durchgeführt. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass sich erhebliche Beeinträchtigungen des 
Natura 2000 Gebiets in seinen Erhaltungszielen oder den Schutzweck 
maßgeblichen Bestandteilen offensichtlich ausschließen lassen.) 
 
An der Flächendarstellung wird nicht festgehalten. 
 
Der Ausschluss begründet sich aus planerischen Erwägungen, darge-
legt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2. 
 

Wee_WIND_013 
 

 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf die Bodenfunktion sowie auf 
unzerschnittene verkehrsarme Räume. 
(Hinweis: Aufgrund der Lage im relevanten Abstand zum VSG „Maasdu-
inen“ in den Niederlanden wurde eine Vorprüfung durchgeführt. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass sich erhebliche Beeinträchtigungen des 
Natura 2000 Gebiets in seinen Erhaltungszielen oder den Schutzweck 
maßgeblichen Bestandteilen offensichtlich ausschließen lassen.) 
 
An der Flächendarstellung wird nicht festgehalten. 
 
Der Ausschluss begründet sich aus planerischen Erwägungen, darge-
legt in der Begründung, Kap 7.2.15. Anlage 2. 

Kal_WIND_001 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten.  
Im Einzelnen sind dies Auswirkungen auf FFH-/ und Vogelschutzgebiete 
sowie auf die Bodenfunktion und bedeutende Kulturlandschaften. 
(Hinweis: Aufgrund der Lage im relevanten Abstand zum VSG „Unterer 
Niederrhein“ wurde eine Vorprüfung durchgeführt. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass sich erhebliche Beeinträchtigungen des Natura 2000 



 
 

993 
 

 
 

Gebiets in seinen Erhaltungszielen oder den Schutzweck maßgeblichen 
Bestandteilen nicht offensichtlich ausschließen lassen.) 
 
An der Flächendarstellung wird nicht festgehalten. 
 
Für den Ausschluss gilt die gleiche Begründung wie bei 
Emm_WIND_001 (siehe oben in Kap. 9.). 
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9.4.2.3 Verkehrsinfrastruktur 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR - PLANZEICHEN AA-1) UND AB-1) STRAßEN FÜR DEN VORWIE-
GEND GROßRÄUMIGEN VERKEHR UND DEN VORWIEGEND ÜBERREGIONALEN UND REGIO-
NALEN VERKEHR, BESTAND UND BEDARFSPLANMAßNAHMEN 

Die gewählte Prüfmethodik und Tiefe des Umweltberichtes hat bei diesem Planzeichen im Rahmen 
der Erarbeitung des neuen Regionalplanes für die Planungsregion Düsseldorf zu keiner räumlich spe-
zifischen Betrachtung (Prüfbogen) geführt oder es wurden im Rahmen der schutzgutbezogenen Be-
wertung einzelner Flächen keine voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, welche 
einer vertiefenden Betrachtung in diesem Kapitel der Begründung bedürften. 

 
 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR - PLANZEICHEN AA-2) UND AB-2) STRAßEN FÜR DEN VORWIE-
GEND GROßRÄUMIGEN VERKEHR SOWIE DEN VORWIEGEND ÜBERREGIONALEN UND RE-
GIONALEN VERKEHR, BEDARFSPLANMAßNAHMEN OHNE RÄUMLICHE FESTLEGUNG 

Zu den untersuchten Planzeichen ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der linienhaften Struktur der 
Straßen, die sich über vergleichsweise lange Strecken ausdehnt, häufig viele Bereiche, in denen im 
Rahmen der Umweltprüfung untersuchte Kriterien oder deren Umfeld betroffen sind tangiert oder 
durchschnitten werden. Um die Umweltauswirkungen zu minimieren, wurde jeweils versucht, diese 
Auswirkungen durch eine geschickte Trassenführung möglichst gering zu halten, völlig zu vermeiden 
sind sie jedoch nicht. Weitere Optimierungsmöglichkeiten zur Minimierung von Umweltauswirkungen 
bestehen im Rahmen der genaueren Trassierung in nachfolgenden Planungsschritten. 
Außerdem sei darauf hingewiesen, dass die untersuchten Straßendarstellungen häufig entfallende 
Straßendarstellungen des GEP 99 mit demselben Planzeichen ersetzen, die dieselbe Verkehrsfunkti-
on übernehmen sollten, d.h. die für dieselbe Verkehrsbeziehung gedacht waren. Dies wird jedoch 
wegen einer gewissen räumlichen Distanz zur bisherigen Darstellung aus den Prüfbögen nicht immer 
ersichtlich. 

Flächenbezeichnung Begründung für die Beibehaltung, Veränderung oder Streichung 
der Bereichsdarstellung bei festgestellten erheblichen Umwelt-
auswirkungen in der SUP 

B22 
Rem_Str3ab2_006 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, Naturschutzgebiete, 
Biotope gem. § 30 BNatSchG- bzw. gem. § 62 LG-NW, schutzwürdige 
Biotope, schutzwürdige Böden und Bodendenkmäler. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Das im Umfeld gelegene 
Naturschutzgebiet ist von der Straßenplanung durch einen Bahndamm 
sowie Bebauung bereits deutlich getrennt. Eine Veränderung der Tras-
sierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Vergrößerung 
des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien und der Bin-
dung der Trasse an den Bedarfsplan nicht möglich.  
 

B23 
Kre_Str3ab2_054 
Tön_Str3ab2_004 
Kre_Str3ab2_053 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen und schutzwürdige 
Böden. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Die dargestellte Trassie-
rung wurde bereits so gewählt, dass die betroffenen Kriterien geringst-
möglich beeinträchtigt werden. Durch die Planung der Verlagerung des 
Durchgangsverkehrs aus größeren Wohnsiedlungsbereichen heraus, ist 
nicht von einer Verschlechterung der Verhältnisse, insbesondere für das 
Kriterium Wohnen auszugehen. 
 

B 25 Grev_Str3ab2_032 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen und schutzwürdige 
Böden. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
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kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Die verkehrlichen Bedarf-
spläne des Bundes und des Landes NRW legen den Straßenbedarf 
verbindlich in Gesetzesform fest. Um zu gewährleisten, dass die Um-
setzung der Bedarfspläne langfristig nicht durch andere Planungen und 
Maßnahmen behindert wird gibt die Durchführungsverordnung zum 
Landesplanungsgesetz vor diesem Hintergrund vor, dass die Straßen-
bedarfsplanmaßnahmen im Regionalplan zeichnerisch darzustellen 
sind. Auf die Darstellung kann daher nicht verzichtet werden. Eine Ver-
änderung der Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. 
zur Vergrößerung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Krite-
rien und der Bindung der Trasse an den Bedarfsplan nicht möglich. 
Weitere Optimierungen der Trassenführung mit dem Ziel der Verringe-
rung der Eingriffsintensität sind auf nachfolgenden Planungsstufen mög-
lich. 
 

L1 
Sol_Str3ab2_061 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, § 30 BNatSchG- bzw. 
§ 62 LG-NW-Biotope, Biotopverbundfläche, schutzwürdige Böden, kli-
marelevante Böden und geschützter Landschaftsbestandteil. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Eine Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Vergröße-
rung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien und der 
Bindung der Trasse an den Bedarfsplan nicht möglich. Hinzu kommt, 
dass bei der hier in Rede stehenden Darstellung das regionalplaneri-
sche Ziel zum Tragen kommt, Verkehrstrassen zu bündeln. Weitere 
Optimierungen der Trassenführung mit dem Ziel der Verringerung der 
Eingriffsintensität sind auf nachfolgenden Planungsstufen möglich.  
 

L2 
Vie_Str3ab2_048 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, Naturschutzgebiet, 
Schutzwürdige Biotope, Biotopverbundfläche, Schutzwürdige / klimare-
levante Böden, Überschwemmungsgebiet, bedeutende Kulturlandschaf-
ten und Kulturdenkmäler / Bodendenkmäler. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Eine Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Vergröße-
rung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien und der 
Bindung der Trasse an den Bedarfsplan nicht möglich. Die dargestellte 
Trassierung tangiert die betroffenen Kriterien im Übrigen lediglich rand-
lich und beschränkt sich somit auf die im regionalplanerischen Maßstab 
geringstmögliche Eingriffsintensität. Weitere Optimierungen der Tras-
senführung mit dem Ziel der Verringerung der Eingriffsintensität sind auf 
nachfolgenden Planungsstufen möglich.  
 

L3 
Kem_Str3ab2_014 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, schutzwürdige Böden 
bedeutende Kulturlandschaften sowie eine Landschaftsbildeinheit be-
sonderer Bedeutung. Ein baulich bereits bestehender und in Nutzung 
befindlicher Teilabschnitt der dargestellten Straße liegt im Umfeld eines 
FFH-Gebietes. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Eine Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Vergröße-
rung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien, der Bin-
dung der Trasse an den Bedarfsplan und zur Wahrung eines angemes-
senen Abstandes zu siedlungsräumlichen Nutzungen nicht möglich 
bzw. nicht sinnvoll. Weitere Optimierungen der Trassenführung mit dem 
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Ziel der Verringerung der Eingriffsintensität sind auf nachfolgenden 
Planungsstufen möglich.  
 

L4 
Tön_Str3ab2_011 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Trassendarstellung wird in der anfänglichen Form 
nicht festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, § 30 BNatSchG- bzw. 
§ 62 LG-NW-Biotope, Schutzwürdige Böden, klimarelevante Böden, 
bedeutende Kulturlandschaften und Kultur- und Bodendenkmäler. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Im Umfeld des Hauses 
Raedt kann jedoch eine Veränderung der Führung vorgenommen wer-
den, so dass die Beeinträchtigung des als Kultur- / Bodendenkmal auf-
geführten Bereichs verringert wird.  
Eine alternative Trasse wurde geprüft. 
 

L4 – Alternative 
Tön_Str3ab2_011 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung in alternativer Form wird festgehal-
ten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, § 30 BNatSchG- bzw. 
§ 62 LG-NW-Biotope, Schutzwürdige Böden, klimarelevante Böden, 
bedeutende Kulturlandschaften und Kultur- und Bodendenkmäler sowie 
eine Landschaftsbildeinheit herausragender Bedeutung. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden.  
Um die Umweltauswirkungen gegenüber der ursprünglich gewählten 
Führung zu verringern, wurde eine alternative Trassenführung entwor-
fen, welche kein Kultur- / Bodendenkmal durchschneidet. Eine weiter 
gehende Veränderung der Trassierung zur Umgehung der anderen 
betroffenen Kriterien bzw. zur Vergrößerung des Abstandes hierzu ist 
aufgrund der Lage der Kriterien und der Bindung der Trasse an den 
Bedarfsplan nicht möglich. 
 

L5 
Will_Str3ab2_046 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, Schutzwürdige Bö-
den und bedeutende Kulturlandschaften. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Eine Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Vergröße-
rung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien und der 
Bindung der Trasse an den Bedarfsplan nicht möglich. Weitere Optimie-
rungen der Trassenführung mit dem Ziel der Verringerung der Ein-
griffsintensität sind auf nachfolgenden Planungsstufen möglich.  
 

L6 
Wee_Str3ab2_012 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, schutzwürdige Bioto-
pe, schutzwürdige Böden, klimarelevante Böden, unzerschnittene ver-
kehrsarme Räume, bedeutende Kulturlandschaften sowie eine Land-
schaftsbildeinheit herausragender Bedeutung. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Eine Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Vergröße-
rung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien, der Bin-
dung der Trasse an den Bedarfsplan sowie zur Wahrung eines ange-
messenen Abstandes zum Siedlungsraum und zum Ottersgraben nicht 
möglich bzw. nicht sinnvoll. Teilweise folgt die vorgesehene Darstellung 
in Bereichen, in denen Kriterien im Plangebiet direkt betroffen sind, dem 
Verlauf bereits vorhandener Straßen. Weitere Optimierungen der Tras-
senführung mit dem Ziel der Verringerung der Eingriffsintensität sind auf 
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nachfolgenden Planungsstufen möglich.  

L8 
Jüc_Str3ab2_029 
Kor_Str3ab2_026 
Mön_Str3ab2_113 
Mön_Str3ab2_114 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Trassendarstellung wird in der anfänglichen Form 
nicht festgehalten. 
 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, Naturschutzgebiete, 
geschützte Biotope, schutzwürdige Biotope, schutzwürdige Böden und 
geschützte Landschaftsbestandteile. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Die Trassierung wurde so 
gewählt, dass – wo möglich – zu den im Umfeld liegenden Naturschutz-
gebieten und den geschützten sowie den schutzwürdigen Biotopen ein 
möglichst großer Abstand gehalten wird ohne gleichzeitig zu nah an 
Wohnsiedlungsräume heranzurücken. Um die Beeinträchtigung des 
betroffenen geschützten Landschaftsbestandteils sowie der betroffenen 
schutzwürdigen Böden zu verringern, kann jedoch eine geringfügige 
Veränderung der Führung vorgenommen werden.  
Eine alternative Trasse wurde geprüft. 
 

L8 - Alternative 
Jüc_Str3ab2_029 
Kor_Str3ab2_026 
Mön_Str3ab2_113 
Mön_Str3ab2_114 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung in alternativer Form wird festgehal-
ten. 
 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, Naturschutzgebiete, 
geschützte Biotope, schutzwürdige Biotope, schutzwürdige Böden so-
wie eine Landschaftsbildeinheit herausragender Bedeutung. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Die Trassierung wurde so 
gewählt, dass – wo möglich – zu den im Umfeld liegenden Naturschutz-
gebieten und den geschützten sowie den schutzwürdigen Biotopen ein 
möglichst großer Abstand gehalten wird ohne gleichzeitig zu nah an 
Wohnsiedlungsräume heranzurücken. Um die Umweltauswirkungen 
gegenüber der ursprünglich gewählten Führung zu verringern, wurde 
eine alternative Trassenführung entworfen, welche keinen geschützten 
Landschaftsbestanteil durchschneidet und weniger Bereiche mit 
schutzwürdigen Böden durchschneidet. Weitere Optimierungen der 
Trassenführung mit dem Ziel der Verringerung der Eingriffsintensität 
sind auf nachfolgenden Planungsstufen möglich. 
 

L17 
Jüc_Str3ab2_035 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, schutzwürdige Böden 
und Überschwemmungsgebiet. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Eine Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Vergröße-
rung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien und der 
Bindung der Trasse an den Bedarfsplan nicht möglich. Weitere Optimie-
rungen der Trassenführung mit dem Ziel der Verringerung der Ein-
griffsintensität sind auf nachfolgenden Planungsstufen möglich.  
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die im südlichen Anschluss an 
diese ‚Darstellung liegenden Darstellungen mit Planzeichen 3.ab-2) im 
Bereich des Braunkohlentagebaus im Rahmen der SUP nicht unter-
sucht wurden, da es sich bei diesen Darstellungen um Trassierungen 
aus dem Abschlussbetriebsplan handelt. 
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L23  
Jüc_Str3ab2_032 
Jüc_Str3ab2_033 
Mön_Str3ab2_069 
 

 
 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Trassendarstellung wird in der anfänglichen Form 
nicht festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, schutzwürdige Böden 
und Überschwemmungsgebiet. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Eine Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Vergröße-
rung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien und der 
Bindung der Trasse an den Bedarfsplan nicht möglich. Weitere Optimie-
rungen der Trassenführung mit dem Ziel der Verringerung der Ein-
griffsintensität sind auf nachfolgenden Planungsstufen möglich.  
Eine alternative Trasse wurde geprüft. 
 

L23 
Mön_Str3ab2_069, 
Jüc_Str3ab2_032, 
Jüc_Str3ab2_037 
Alternative 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind weiterhin die Kriterien Wohnen und schutz-
würdige Böden. Durch den alternativen Trassenverlauf kann jedoch die 
Flächeninanspruchnahme eines Überschwemmungsgebietes vermie-
den werden. Die Straßenplanung ist im Landesstraßenbedarfsplan 
NRW dargestellt. Die verkehrlichen Bedarfspläne des Bundes und des 
Landes NRW legen den Straßenbedarf verbindlich in Gesetzesform 
fest. Um zu gewährleisten, dass die Umsetzung der Bedarfspläne lang-
fristig nicht durch andere Planungen und Maßnahmen behindert wird 
gibt die Durchführungsverordnung zum Landesplanungsgesetz vor die-
sem Hintergrund vor, dass die Straßenbedarfsplanmaßnahmen im Re-
gionalplan zeichnerisch darzustellen sind. Auf die Darstellung kann 
daher nicht verzichtet werden. Weitere Optimierungen der Trassenfüh-
rung mit dem Ziel der Verringerung der Eingriffsintensität sind auf nach-
folgenden Planungsstufen möglich. 
 

L29 
Ued_Str3ab2_007 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung in alternativer Form wird festgehal-
ten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnsiedlungsflächen im Um-
feld, unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR) sowie Bodenfunkti-
on. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Eine Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung des UZVR oder der schutzwürdigen Böden 
ist aufgrund der Lage dieser beiden Kriterien und der Bindung der Tras-
se an den Bedarfsplan nicht möglich. Durch die Verlagerung des 
Durchgangsverkehrs aus dem Ortskern heraus ist durch die Planung 
auch nicht von einer Verschlechterung der Verhältnisse für das Kriteri-
um Wohnen auszugehen. Eine derartige Verlagerung würde zudem die 
negative Beeinflussung des Kriteriums UZVR verstärken.  
 

L30 
Jüc_Str3ab2_028 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Trassendarstellung wird in der anfänglichen Form 
nicht festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, § 30 BNatSchG- bzw. 
§ 62 LG-NW-Biotope, schutzwürdige Böden und bedeutende Kultur-
landschaften. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden.  
Um die Beeinträchtigung des betroffenen bedeutenden Kulturland-
schaftsbereichs zu verringern, kann jedoch eine geringfügige Verände-
rung der Führung vorgenommen werden.  
 
Eine alternative Trasse wurde geprüft. 
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L30 – Alternative 
Jüc_Str3ab2_028 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung in alternativer Form wird festgehal-
ten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, § 30 BNatSchG- bzw. 
§ 62 LG-NW-Biotope und schutzwürdige Böden. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden.  
Um die Umweltauswirkungen gegenüber der ursprünglich gewählten 
Führung zu verringern, wurde eine alternative Trassenführung entwor-
fen, welche keinen bedeutenden Kulturlandschaftsraum durchschneidet. 
Eine weiter gehende Veränderung der Trassierung zur Umgehung der 
anderen betroffenen Kriterien bzw. zur Vergrößerung des Abstandes 
hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien und der Bindung der Trasse 
an den Bedarfsplan nicht möglich. 
 

L31 
 
Hil_Str3ab2_006 
Lan_Str3ab2_013 
Sol_Str3ab2_063 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, FFH- / Vogelschutz-
gebiet, Naturschutzgebiet, § 30 BNatSchG- bzw. § 62 LG-NW-Biotope, 
schutzwürdige Biotope und schutzwürdige Böden. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Die dargestellte Trassie-
rung hält dabei insbesondere zum betroffenen FFH-Gebiet und den 
Biotopen sowie auch zu den Naturschutzgebieten im Umfeld einen 
möglichst großen Abstand. In etwaigen nachfolgenden Planverfahren 
bestehen im Übrigen aufgrund der Darstellung ohne räumliche Festle-
gung z.B. hinsichtlich der Lage zum Hildener Siedlungsraum hinrei-
chende Spielräume für eine genaue Verortung der Trasse. 
 

L32 
Lan_Str3ab2_005_A / 
Lan_Str3ab2_006 / 
Sol_Str3ab2_006 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, § 30 BNatSchG- bzw. 
§ 62 LG-NW-Biotope und schutzwürdige Biotope, schutzwürdige Böden, 
klimarelevante Böden sowie bedeutende Kulturlandschaft. 
Im südlichen Bereich der Darstellung (ab Anschluss Dreieck Langenfeld 
bis Ziegwebersberg sowie Abzweig nach Süden Richtung Leichlingen) 
handelt es sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Eine Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Vergröße-
rung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien sowie der 
umliegenden Nutzungen und der Bindung der Trasse an den Bedarfs-
plan nicht möglich. 
Für die Fortsetzung ab Ziegwebersberg in Richtung Norden (Wiescheid) 
wird angenommen, dass dieser Straßenabschnitt – im Zusammenwir-
ken mit der im nördlichen Anschluss dargestellten L405n sowie der 
südlich dargestellten L79 – eine leistungsfähige Anbindung der Städte 
Solingen und Leichlingen an die A 3 gewährleisten würde und dass 
durch die Straße eine Entlastung der umliegenden Wohngebiete bewirkt 
werden könnte. Diesen Belangen soll ein erhöhtes Gewicht beigemes-
sen werden; zur Sicherung gegenüber entgegenstehenden anderen 
Nutzungen erfolgt daher eine Darstellung als Sonstige regionalplane-
risch bedeutsame Straße. Durch die Führung parallel zu einer 
Bahntrasse (Ziel der Trassenbündelung) wird hierbei eine vergleichs-
weise verträgliche Trassierung gewählt und Konflikte zumindest mini-
miert. Weitere Optimierungen der Trassenführung mit dem Ziel der Ver-
ringerung der Eingriffsintensität sind auf nachfolgenden Planungsstufen 
möglich. 
 

Rom_Str3ab2_010 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien schutzwürdige Böden und un-
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zerschnittene verkehrsarme Räume.  
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Zur Anpassung an den 
Bedarfsplan erfolgt eine geringfügige Verschiebung nach Osten gegen-
über dem 1. Entwurf des RPD. Die Inanspruchnahme eines unzer-
schnittenen Verkehrsarmen Raumes erfolgt hierbei nur randlich in ei-
nem schmalen Bereich. Sofern im Rahmen nachfolgender fachplaneri-
scher Verfahren Möglichkeiten erschlossen werden, eine verträglichere 
Trassierung zu finden, steht der Regionalplan dem aufgrund der Dar-
stellung ohne räumliche Festlegung nicht entgegen. 
 

 
 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR - PLANZEICHEN AC) SONSTIGE REGIONALPLANERISCH BE-
DEUTSAME STRAßEN 

Die gewählte Prüfmethodik und Tiefe des Umweltberichtes hat bei diesem Planzeichen im Rahmen 
der Erarbeitung des neuen Regionalplanes für die Planungsregion Düsseldorf – mit einer Ausnahme – 
zu keiner räumlich spe-zifischen Betrachtung (Prüfbogen) geführt oder es wurden im Rahmen der 
schutzgutbezogenen Be-wertung einzelner Flächen keine voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt, welche einer vertiefenden Betrachtung in diesem Kapitel der Begründung bedürften. 
Eine Ausnahme stellt die Darstellung einer Straßenverbindung von Langenfeld / Leichlingen-
Ziegwebersberg nach Norden (Wiescheid) dar. Die Darstellung wird im Prüfbogen L32 
Lan_Str3ab2_005_A / Lan_Str3ab2_006 / Sol_Str3ab2_006 untersucht (siehe voranstehend Kap. 
VERKEHRSINFRASTRUKTUR - PLANZEICHEN AA-2) UND AB-2)). 

 
 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR - PLANZEICHEN BA-1), BB-1), BA-2) UND BB-2) SCHIENENWE-
GE FÜR DEN HOCHGESCHWINDIGKEITSVERKEHR UND SONSTIGEN GROßRÄUMIGEN VER-
KEHR SOWIE FÜR DEN ÜBERREGIONALEN UND REGIONALEN VERKEHR, BESTAND UND 
BEDARFSPLANMAßNAHMEN SOWIE BEDARFSPLANMAßNAHMEN OHNE RÄUMLICHE FEST-
LEGUNG 

Zu den untersuchten Planzeichen ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der linienhaften Struktur der 
Schienenwege, die sich über vergleichsweise lange Strecken ausdehnt, häufig viele Bereiche, in de-
nen im Rahmen der Umweltprüfung untersuchte Kriterien oder deren Umfeld betroffen sind tangiert 
oder durchschnitten werden. Durch eine veränderte Trassierung vermeidbar sind diese Auswirkungen 
i.d.R. nicht, da es sich bei vielen der Darstellungen um die Sicherung ehemals genutzter und somit 
ihrem Verlauf nach bereits vorhandener Trassen handelt. Weitere Optimierungsmöglichkeiten zur 
Minimierung von Umweltauswirkungen bestehen – zumindest für Bedarfsplanmaßnahmen – im Rah-
men der genaueren Trassierung in nachfolgenden Planungsschritten. 

Flächenbezeichnung Begründung für die Beibehaltung, Veränderung oder Streichung 
der Bereichsdarstellung bei festgestellten erheblichen Umweltaus-
wirkungen in der SUP 

Sch5 
Rat_Sch3bb1_001 
Düs_Sch3bb1_152 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Trassendarstellung in anfänglicher Form wird 
nicht festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, schutzwürdige Bioto-
pe, Biotopverbundfläche, schutzwürdige Böden, Wasserschutzgebiet 
und Überschwemmungsgebiet. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden.  
Um die Beeinträchtigung schutzwürdiger Böden sowie des betroffenen 
Wasserschutzgebietes zu verringern, kann jedoch eine Veränderung der 
Führung vorgenommen werden.  
 
Eine alternative Trasse wurde geprüft. 
 

Sch5 - Alternative 
Rat_Sch3bb1_001_2014 
Düs_Sch3bb1_152_2014 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung in alternativer Form wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, schutzwürdige Bioto-
pe, Biotopverbundfläche, Wasserschutzgebiet und Überschwemmungs-
gebiet. 
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Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden.  
Um die Umweltauswirkungen gegenüber der ursprünglich gewählten 
Führung zu verringern, wurde eine alternative Trassenführung entwor-
fen, welche die Wasserschutzzone IIA nicht durchschneidet und keine 
schutzwürdigen Böden berührt. Eine weiter gehende Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung der anderen betroffenen Kriterien bzw. zur 
Vergrößerung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien 
und der Bindung der Trasse an den Bedarfsplan nicht möglich. 
 
 

Sch 47 & Sch 49 
 
Will_Sch3bb1_015, 
Kre_Sch3bb1__101, 
Will_Sch3bb1_046_A 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen und schutzwürdige 
Böden. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht verzichtet werden. Durch die Führung entlang vorhan-
dener Straßen wird überdies eine möglichst verträgliche Trassierung 
gewählt. 
 
 
 
 
 
 

Sch 56 
Kaa_Sch3bb1_009 
Kor_Sch3bb1_003 
Will_Sch3bb1_014 
Mön_Sch3bb1_070 
Will_Sch3bb1_023 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, Naturschutzgebiet, 
schutzwürdige Biotope, Biotopverbundfläche, schutzwürdige / klimarele-
vante Böden, Überschwemmungsgebiet, geschützter Landschaftsbe-
standteil, bedeutende Kulturlandschaften und Kulturdenkmäler / Boden-
denkmäler. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden.  
Die Darstellung entspricht überdies der Vorgabe des LEP NRW, nicht 
mehr genutzte, für die regionale Raumentwicklung bedeutsame Schie-
nenwege als Trassen zu sichern. Die in weiten Teilen parallele Führung 
zu bereits vorhandenen Verkehrstrassen (Straße bzw. Schiene) dient 
außerdem dem Ziel der Trassenbündelung. Mehrere der betroffenen 
Kriterien werden nur randlich berührt. 
 

Düs_Sch3bb1_162 / 
Mee_Sch3bb1_020 / 
Mee_Sch3bb1_021 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, schutzwürdige Bioto-
pe, Biotopverbundflächen mit herausragender Bedeutung. schutzwürdi-
ge Böden, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, ein regio-
nal bedeutsamer Kulturlandschaftsbereich sowie eine Landschaftsbild-
einheit herausragender Bedeutung. 
Die Planung ist im ÖPNV-Bedarfsplan NRW dargestellt. Die verkehrli-
chen Bedarfspläne des Bundes und des Landes NRW legen den Bedarf 
verbindlich in Gesetzesform fest. Um zu gewährleisten, dass die Umset-
zung der Bedarfspläne langfristig nicht durch andere Planungen und 
Maßnahmen behindert wird gibt die Durchführungsverordnung zum 
Landesplanungsgesetz vor diesem Hintergrund vor, dass die Bedarfs-
planmaßnahmen im Regionalplan zeichnerisch darzustellen sind. Auf 
die Darstellung kann daher nicht verzichtet werden. Eine Veränderung 
der Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Ver-
größerung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Kriterien und 
der Bindung der Trasse an den Bedarfsplan nicht möglich. Weitere Op-
timierungen der Trassenführung mit dem Ziel der Verringerung der Ein-
griffsintensität sind auf nachfolgenden Planungsstufen möglich. 
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Fr. 18 
Wup_Sch3bb1_014 
Wup_Sch3bb1_013 
Wup_Sch3bb1_144 
Wup_Sch3bb1_097 
Wup_Sch3bb1_056 
Wup_Sch3bb1_012 
Wup_Sch3bb1_143 
Wup_Sch3bb1_129 
Wup_Sch3bb1_096 
Wup_Sch3bb1_095 
Wup_Sch3bb1_034 
Wup_Sch3bb1_073 
Wup_Sch3bb1_055 
Wup_Sch3bb1_094 
Wup_Sch3bb1_035 
Wup_Sch3bb1_074 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, Naturschutzgebiet, 
schutzwürdige Biotope, Biotopverbundfläche, schutzwürdige Böden, 
bedeutende Kulturlandschaften und Kulturdenkmäler / Bodendenkmäler. 
Die Trasse liegt teilweise innerhalb des bedeutenden Kulturlandschafts-
bereichs "Wuppertal". Als integraler Teil des Stadtkörpers ist davon aus-
zugehen, dass sie selbst prägendes Element des Kulturlandschaftsbe-
reichs und somit nicht negativ beeinträchtigt. 
Der von den Kriterien schutzwürdige Biotope / Biotopverbundfläche und 
Kulturdenkmäler / Bodendenkmäler betroffene Streckenabschnitt ist 
insgesamt nur ca. 350 m lang und damit gemessen an der Gesamtlänge 
der Trasse vergleichsweise kurz; die genannten Kriterien werden alle 
nur randlich berührt. 
Es handelt sich um die Sicherung eines nicht mehr genutzten, für die 
regionalen Raumentwicklung bedeutsamen Schienenwegs, für den 
langfristig trotz der beschriebenen Umweltauswirkungen die Option auf 
eine Reaktivierung offen gehalten werden soll. Die Darstellung ent-
spricht damit der Vorgabe des LEP NRW, nicht mehr genutzte, für die 
regionale Raumentwicklung bedeutsame Schienenwege als Trassen zu 
sichern. An der Darstellung wird daher trotz der beschriebenen Umwelt-
auswirkungen festgehalten. 
 
 
 
 

Fr.20 
Iss_Sch3bb1_020 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, Biotopverbundfläche 
und schutzwürdige Böden. Biotopverbundflächen und schutzwürdige 
Böden sind hierbei in lediglich sehr untergeordnetem Flächenumfang in 
kurzen Streckenabschnitten betroffen. 
Es handelt sich um die Sicherung eines nicht mehr genutzten, für die 
regionalen Raumentwicklung bedeutsamen Schienenwegs, für den 
langfristig trotz der beschriebenen Umweltauswirkungen die Option auf 
eine Reaktivierung offen gehalten werden soll. Die Darstellung ent-
spricht damit der Vorgabe des LEP NRW, nicht mehr genutzte, für die 
regionale Raumentwicklung bedeutsame Schienenwege als Trassen zu 
sichern. An der Darstellung soll daher trotz der beschriebenen Umwelt-
auswirkungen festgehalten werden. 
 

Fr. 29 
Sch_Sch3bb1_018 
Vie_Sch3bb1_008 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen und schutzwürdige / 
klimarelevante Böden. Es handelt sich um die Sicherung eines nicht 
mehr genutzten, für die regionalen Raumentwicklung bedeutsamen 
Schienenwegs, für den langfristig trotz der beschriebenen Umweltaus-
wirkungen die Option auf eine Reaktivierung offen gehalten werden soll. 
Die Darstellung entspricht damit der Vorgabe des LEP NRW, nicht mehr 
genutzte, für die regionale Raumentwicklung bedeutsame Schienenwe-
ge als Trassen zu sichern. 
 
 

Mön_Sch3ba2_001, 
Jüc_Sch3ba2_001 
 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, schutzwürdige Bö-
den, Überschwemmungsgebiet, klimarelevante Böden sowie eine regio-
nal bedeutsamen Kulturlandschaft. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
einer Verbindung zwischen den bereits bestehenden Schienenwegen im 
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Süden von Mönchengladbach bzw. in Jüchen kann daher nicht gänzlich 
verzichtet werden.  
Durch die Darstellung entlang der Autobahn A46 wird grundsätzlich die 
Möglichkeit vorgezeichnet, durch Trassenbündelung zu einer relativ 
verträglichen Führung zu kommen. Eine Querung des Überschwem-
mungsgebiets der Niers – und damit auch der in diesem Bereich veror-
teten regional bedeutsamen Kulturlandschaft – sowie auch eine Darstel-
lung im Umfeld von Wohnnutzungen sind bei dem gegebenen Ziel einer 
Verbindung der vorhandenen Schienenwege nicht gänzlich zu vermei-
den. Allerdings bestehen aufgrund der Darstellung ohne räumliche Fest-
legung im Regionalplan hinreichende Spielräume für eine möglichst 
verträgliche Trassierung im Rahmen nachfolgender fachplanerischer 
Verfahren  
 

Mön_Sch3bb2_001 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, schutzwürdige Böden 
sowie die Lage im relevanten Abstand zu einem Naturschutzgebiet 
(Feuchtgebiet Nordpark). 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. An dem Verlauf der Dar-
stellung trotz der Nähe zum Wohnen sowie einem Naturschutzgebiet 
wird dabei festgehalten, da es sich um eine in der Örtlichkeit bereits 
vorhandene und erkennbare Trassierung handelt. Aufgrund der Darstel-
lung ohne räumliche Festlegung im Regionalplan bestehen darüber 
hinaus hinreichende Spielräume, im Rahmen nachfolgender fachplane-
rischer Verfahren eine möglichst verträgliche Trassierung zu wählen. 
 

Sch 28 
Vie_Sch3bc_050 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, schutzwürdige Böden, 
bedeutende Kulturlandschaften und Bodendenkmäler. Die Kriterien be-
deutende Kulturlandschaften und Bodendenkmäler beziehen sich hier-
bei beide auf den Nordkanal. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Eine Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Vergröße-
rung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Darstellung zwi-
schen zwei anderen Schienenwegen und der umgebenden Nutzungen 
sowie der Lage der betroffenen Kriterien nicht möglich. Optimierungen 
der Trassenführung sowie ggf. die Auswahl geeigneter baulicher Maß-
nahmen zur Verringerung der Eingriffsintensität sind auf nachfolgenden 
Planungsstufen möglich. 
 

Sch 73 
Hei_Sch3bb1_024 
Rat_Sch3bb1_071 
 

 

Schutzgutübergreifend sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten. An der Darstellung wird festgehalten. 
Im Einzelnen betroffen sind die Kriterien Wohnen, Naturschutzgebiet, § 
30 BNatSchG- bzw. § 62 LG-NW-Biotope, schutzwürdige Böden, ge-
schützte Landschaftsbestandteile sowie eine Landschaftsbildeinheit 
herausragender Bedeutung. 
Es handelt sich um eine Bedarfsplanmaßnahme; auf eine Darstellung 
kann daher nicht gänzlich verzichtet werden. Eine Veränderung der 
Trassierung zur Umgehung der betroffenen Kriterien bzw. zur Vergröße-
rung des Abstandes hierzu ist aufgrund der Lage der Darstellung zwi-
schen zwei anderen Schienenwegen sowie der Lage der betroffenen 
Kriterien nicht möglich. 
 
(Hinweis: Aufgrund der Lage im relevanten Abstand zum FFH-Gebiet 
„Wälder bei Ratingen“ wurde eine Vorprüfung durchgeführt. Sie kommt 
zu dem Ergebnis, dass sich erhebliche Beeinträchtigungen des Natura 
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2000 Gebiets in seinen Erhaltungszielen oder den Schutzweck maßgeb-
lichen Bestandteilen offensichtlich ausschließen lassen.) 
 

 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR - PLANZEICHEN BC) SONSTIGE REGIONALPLANERISCH BE-
DEUTSAME SCHIENENWEGE (BESTAND UND PLANUNG) 

Die gewählte Prüfmethodik und Tiefe des Umweltberichtes hat bei diesem Planzeichen im Rahmen 
der Erarbeitung des neuen Regionalplanes für die Planungsregion Düsseldorf zu keiner räumlich spe-
zifischen Betrachtung (Prüfbogen) geführt oder es wurden im Rahmen der schutzgutbezogenen Be-
wertung einzelner Flächen keine voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, welche 
einer vertiefenden Betrachtung in diesem Kapitel der Begründung bedürften. 

 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR - PLANZEICHEN C) WASSERSTRAßEN UNTER ANGABE DER 
GÜTERUMSCHLAGHÄFEN 

Die gewählte Prüfmethodik und Tiefe des Umweltberichtes hat bei diesem Planzeichen im Rahmen 
der Erarbeitung des neuen Regionalplanes für die Planungsregion Düsseldorf zu keiner räumlich spe-
zifischen Betrachtung (Prüfbogen) geführt oder es wurden im Rahmen der schutzgutbezogenen Be-
wertung einzelner Flächen keine voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, welche 
einer vertiefenden Betrachtung in diesem Kapitel der Begründung bedürften. 

 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR PLANZEICHEN DA und DC (EINSCHLIEßLICH D)) FLUGHAFEN/ -
PLÄTZE FÜR DEN ZIVILEN LUFTVERKEHR 

Die gewählte Prüfmethodik und Tiefe des Umweltberichtes hat bei diesem Planzeichen im Rahmen 
der Erarbeitung des neuen Regionalplanes für die Planungsregion Düsseldorf zu keiner räumlich spe-
zifischen Betrachtung (Prüfbogen) geführt oder es wurden im Rahmen der schutzgutbezogenen Be-
wertung einzelner Flächen keine voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, welche 
einer vertiefenden Betrachtung in diesem Kapitel der Begründung bedürften. 

 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR PLANZEICHEN DB (EINSCHLIEßLICH D)) MILITÄRFLUGPLÄTZE 

Da der ehemalige Militärflugplatz Laarbruch in Weeze mittlerweile für zivile Flugzwecke genutzt wird 
und am Militärflugplatz Brüggen in Niederkrüchten der Flugbetrieb eingestellt wurde, ist im Planungs-
raum kein Flugplatz für militärische Nutzungen in Betrieb oder geplant; das Planzeichen wir daher im 
Regionalplan nicht verwendet. Es ist daher keine räumlich konkrete Betrachtung dieses Darstellungs-
typs im Umweltbericht erforderlich. 

 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR PLANZEICHEN E) GRENZEN DER LÄRMSCHUTZGEBIETE GE-
MÄß LEP "SCHUTZ VOR FLUGLÄRM" 

Die im geltenden Regionalplan (GEP99) enthaltenen Darstellungen mit Planzeichen e) werden aus 
dem Plan gelöscht. Es ist daher keine räumlich konkrete Betrachtung dieses Darstellungstyps im Um-
weltbericht erforderlich. 

 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR PLANZEICHEN F) (EINSCHLIEßLICH FA), FB) UND FC)) LÄRM-
SCHUTZBEREICHE GEMÄß FLUGLÄRMSCHUTZVERORDNUNGEN 

Bei den im Plan dargestellten Bereichen handelt es sich um die Übernahme von bereits per Rechts-
verordnung verbindlich festgesetzten Lärmschutzbereichen. 
Es ist daher keine räumlich konkrete Betrachtung dieses Darstellungstyps im Umweltbericht erforder-
lich.  

 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR PLANZEICHEN G) ERWEITERTE LÄRMSCHUTZZONEN 

Bei den im Plan dargestellten Bereichen handelt es sich seitens des Landesentwicklungsplans vorge-
gebenen Darstellungen, auf deren Umfang die Regionalplanungsbehörde keinen Einfluss hat, denen 
darüber hinaus grundsätzlich räumlich positive Umweltwirkungen zu unterstellen sind. 
Es ist daher keine räumlich konkrete Betrachtung dieses Darstellungstyps im Umweltbericht erforder-
lich.  
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9.4.2.4 Kumulationsgebiete und Gesamtplanbetrachtung 

In Bezug auf die Gesamtplanbetrachtung sowie identifizierte Kumulationsgebiete wird vor-

sorglich darauf hingewiesen, dass ergänzend zu den Aussagen im Kap. 9.2 (Ergebnisse der 

Umweltprüfung) an dieser Stelle kein weiterer Begründungsbedarf zur Annahme des Planes 

als erforderlich angesehen wird. Ergänzend kann darauf verwiesen werden, dass ein Grund-

anspruch des Regionalplanes eine möglichst verträgliche Verortung der konkurrierenden 

Nutzungsansprüche im Raum ist. Dies kann jedoch naturgemäß nur unter Berücksichtigung 

der bereits bestehenden, dichten Bestandssituation innerhalb der Planungsregion Düsseldorf 

erfolgen. So hat der Umweltbericht richtigerweise bestimmte Kumulationsgebiete identifiziert. 

Gleichwohl ergeben sich weiterhin Darstellungserfordernisse für raumintensive Nutzungen 

zur Sicherstellung des Bedarfes an Wohn- und Gewerbeflächen, zur Energiegewinnung 

usw.. Verwiesen wird auf die vorlaufenden Ausführungen in der Begründung zum Regional-

plan (insb. Kap. 7), in welchem für die einzelnen Darstellungen Bedarf und Findung der ein-

zelnen Flächen unter Beachtung des zuvor skizzierten Kontextes begründet sind. 

 

 

9.5 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

 
Gemäß § 8 Abs. 4 ROG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Regional-

planes auf die Umwelt zu überwachen. Zweck der Überwachung ist unter anderem frühzeitig 

negative Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen 

zu ergreifen. 

Die Überwachung muss, entsprechend der Umweltprüfung, dem Inhalt und Detaillierungs-

grad des Regionalplans angemessen ausgestaltet werden. Aus Gründen der Plausibilität und 

Praktikabilität sollte sie in enger Anlehnung an die Methodik der Umweltprüfung erfolgen. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Umweltprüfung orientiert sich die Auswahl der Indika-

toren daher sowohl an den wesentlichen Wirkfaktoren der Planfestlegungen als auch an den 

Umweltzielen, die als Bewertungsmaßstab für die Auswirkungsprognose herangezogen wur-

den. Folgende Indikatoren sollen für das Monitoring der Umweltauswirkungen nach Ab-

schluss des Verfahrens, vorrangig im Rahmen bestehender Überwachungsmechanismen, 

erhoben werden, um die im Umweltbericht prognostizierten erheblichen Auswirkungen zu 

überwachen: 

 

 Flächenverbrauch 

 Auswirkungen durch Lärm auf den Menschen und die menschliche Gesundheit 

 Auswirkungen durch Barrieren/Verdrängung, Kollision, Lärm, visuelle Wirkungen auf 

Arten 

 Auswirkungen auf Grundwasser sowie Oberflächengewässer 

 Auswirkungen durch visuelle Beeinträchtigungen 

 

Im Umweltbericht wurden die wesentlichen Informationen zur Operationalisierung der Indika-

toren dargelegt. Die nachfolgende Tabelle (Tabelle 10-1 im Umweltbericht) gibt für jeden 

Indikator Aufschluss über die relevanten Umweltziele, die voraussichtlich von der Umwelt-

auswirkung die der Indikator abbildet betroffenen Schutzgüter, die Datenerfordernisse, Zu-

ständigkeiten und mögliche Erhebungsintervalle. 
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Tabelle Monitoringindikatoren 
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10. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Soweit nicht themenspezifisch vorstehend etwas Gegenteiliges dargelegt wurde, ist zur 

Übernahme bestehender Darstellungen des GEP99 ergänzend Folgendes anzumerken. Die 

Darstellungen würden auch dann übernommen, wenn entsprechende Darstellungen des bis-

herigen Plans wider Erwarten im Nachgang als bis zum Ende der Geltungszeit des alten 

Plans unwirksam eingestuft werden würden. Dies liegt darin begründet, dass hier dem As-

pekt der Planungssicherheit und des Vertrauensschutzes in der Abwägung ein entsprechend 

hohes Gewicht eingeräumt wird. 

Ferner wird für den Fall, dass der neue Regionalplan seitens eines Gerichtes für unwirksam 

oder teilunwirksam erklärt wird hier ferner Folgendes ausgeführt. Im Falle einer Gesamtun-

wirksamkeit soll der bisherige Regionalplan (GEP99) wieder gelten in der zuletzt gültigen 

Fassung und im Falle einer entsprechend abgrenzbaren Teilunwirksamkeit der entsprechen-

de Teil des alten Plans (GEP99). Entsprechendes gilt für den Fall einer Ausnahme von Tei-

len nach § 19 Abs. 6 LPlG.  

Soweit nicht themenspezifisch vorstehend etwas Gegenteiliges dargelegt wurde, ist zur Um-

setzung oder Übernahme von Regelungen des LEP NRW auszuführen: Die Inhalte sind 

auch aus eigenen inhaltlichen Erwägungen übernommen worden bzw. hier werden die Be-

gründungen der LEP-Regelungen geteilt. Die entsprechenden Regelungen des Regional-

plans sollen daher auch dann fortgelten, wenn der LEP NRW wider Erwarten vor Gericht als 

unwirksam eingestuft werden würde. 
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- AFC Management Consulting AG; CO CONCEPT Marketingberatung; agiplan GmbH; 
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Anhang 2 – Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Langfassung 
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A Autobahn 
AD Autobahndreieck 
ARL Akademie für Raumordnung und Landesplanung 
AK Autobahnkreuz 
AS Anschlussstelle 
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BauGB 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
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BEW Betriebserweiterungsflächen 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
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BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
BSLE Bereich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte 

Erholung 
BSN  Bereich für den Schutz der Natur 
BÜ Bahnübergang 
DK Deponieklasse 
DSchG  Denkmalschutzgesetz 
DVO  Durchführungsverordnung 
DVO – LPlG  Durchführungsverordnung zum Landesplanungsgesetz 
EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 
EK Erläuterungskarte 
FFH Flora-Fauna-Habitat 
FluLärmG Gesetz zum Schutz vor Fluglärm 
G  
gefolgt von Zahl 
(z.B. „G1“) 

Grundsatz Nummer ... (Zahl) 

Gbf Güterbahnhof 
GEP99 Gebietsentwicklungsplan99 (Vorläuferregionalplan; bisher auch bezeichnet als „Re-

gionalplan (GEP99)“) 
GG Grundgesetz 
GIB Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich 
GIBZ / 
GIB-Z 

Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich für zweckgebundene 
Nutzungen 

GV. NRW. Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 
GVZ Güterverkehrszentrum 
ha Hektar 
Hbf Hauptbahnhof 
IGVP 
InVeKoS 

Integrierte Gesamtverkehrsplanung des Landes NRW 
Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 

ISA Informationssystem Stoffe und Anlagen 
KABAS Kartografische Abbildung von Betriebsbereichen und Anlagen nach Störfall-

Verordnung 
Kfz Kraftfahrzeug 
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K Kreisstraße 
L Landesstraße 
LAI 
LANUV 

Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW 

LEP NRW-EH Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen - Sachlicher Teilplan großflächiger 
Einzelhandel 

LEP 95 LEP NRW Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (vom 11.05.1995; nicht 
mehr in Kraft) 

LEP-Entwurf 
vom Juni 2013 

LEP NRW. Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen. (Entwurf Stand 
25.6.2013; nicht identisch später in Kraft getretenen LEP NRW) 

LEP NRW Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (der derzeit gültige Landesentwick-
lungsplan) 

LEPro Landesentwicklungsprogramm 
LEP-Entwurf 
vom 
22.09.2015 

LEP NRW. Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen. (Entwurf Stand 
25.09.2015) 

LFoG NRW Landesforstgesetz NRW 
LNatSchG Landesnaturschutzgesetz 
LPlG NRW Landesplanungsgesetz NRW 
LPlG DVO Verordnung zur Durchführung des Landesplanungsgesetzes (Landesplanungsge-

setz DVO – LPlG DVO) 
Mg Megagramm 
MKULNV Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
MVA Müllverbrennungsanlage 
MW Megawatt 
NRW Nordrhein-Westfalen 
NSG Naturschutzgebiet 
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 
OU Ortsumgehung 
ÖV Öffentlicher Verkehr 
qkm Quadratkilometer 
RL Richtlinie 
ROG Raumordnungsgesetz 
SGV. NRW. Sammlung der geltenden Gesetze und Verordnungen 

NRW 
SPNV Schienengebundener Personennahverkehr 
SUP Strategische Umweltprüfung 
VV Verwaltungsvorschrift 
VV-Artenschutz Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung 

der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei 
Planungs- oder Zulassungsverfahren 

VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
VSG Vogelschutzgebiet 
WHG  Wasserhaushaltsgesetz 
WEA Windenergieanlage 
Windenergie-
Erlass 

Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise 
für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass) vom 11.07.2011 

WKA Windkraftanlage 
WRRL  Wasserrahmenrichtlinie 
WSA Wasser- und Schifffahrtsamt 
WSD Wasser- und Schifffahrtsdirektion 
WSZ Wasserschutzzone 
Z 
gefolgt von Zahl 
(z.B. „Z1“) 
ZID 

Ziel Nummer ... (Zahl) 

Zentrale InVeKoS Datenbank (Informationsangebot und Programm zur Meldung 
und Dokumentation der Übertragung von Zahlungsansprüchen im Rahmen der 
Betriebsprämienregelung) 
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